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Betreff: , ' , 
~ntwurf ein.es Bundesgesetzes über den AUfwaridersatz 
von ge$etzlichen Interesaenvertretunqen und 
fteiwilligen Ber1,lfsvereinigungen in 
ArpeitsJ;echtssachen 6o~i~ über die Änderung des 
Arbeits- und Sozialgerichtsgesetzes; 

Entwurf einer Verordrlung über den ~ufwande~$atz von 
geset~liehen Interessenvert+etungen und freiwilligen 
Berufsvereinigungen in Arbeitsrechtssachen -
Stellungna~e der österr. B~deßforste 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Data 
Z4.9.1992 

zu delll :mi t o. a. Note übernti ttel ten Gesetzes- QZW. Verordnl1Il9Sent­
wurf beehrt sich die gefertigte Generaldi rekt ion der Ostert. Bun­
desfbrste mttzute~len~ dap hO. keine grundsät~lichen E1pwände 
bestehen. 

Es wird jedoch angeregt, darüberhinaus eiqe derarti~e Aufwand­
ersatzregelung auch für den Fall zu normieren l daß ein Arbeitgeber 
nioht durch eine g~setzliche Interessenvettretung oder ein~ frei­
willige Berufsveretnigimg vertreten wird, sondern diese vertretung 
d~rch ein~ Arbeitnehm4r erfolgt. 
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i, 
EineS der wesentlichen Ar~umente, das in den Erläuterungen vor~ 
bracht wird, bestept darin, daß aufgrund dEilr Prozeßführung die~ih­
teressengemeinschaft gezwungen wird, ei,nen Aufwand ~u tragen, ~r , 
von einem Außenstehenden an Sie herangetragen wird. !! 

Gem. § 40 Abs(2} Z. 1 ASGG kann sich ein Arbeitgeber auch dur~~ 
einen Arbeitnehmer, einen Prokuristen oder durch ein Mitglied ~s 

" 

gesCh~:ftsfi,ipren.den Organes v~rtreten lassen. Auch in 'diesem Fa~l 
:! , 

entsteht ein Aufwand, der vön außen herangetragen wiro.. Nur mtit 
J ' ; .', 

dieser Aufwand dann nicht von einer Interessenvertretung getra~ 
werden, sondern fällt dem Betrieb bzw. dem Unternehmen zur Las~ .. 

Wenn man ~<lenkt, daß die Vertretung der Interessen der Mitgii~er 
r ' 

ja i·m weseIltlichen die Auf~abe von Interessenvertretungen und , 
freiwilligen Berufsvereini~en darstelit, so muß das zuvor a~Oe-

" führte, in den. Erlä.uterupgep enth.al tene Argument umso mehr füriiclen 
Betrieb bzw. das Unternehmen selbst gelten. 

1m Sinne einer "Waffengleichheit" wäre es daher nach hQ. Ansic11.t 
wünschenswert, wenn der im Verfahren Ol:)siegendert Partei auch d~ 
der Anspruch auf Ersatz dieses AUfwandes zukommt, wepn sie geml' 
§ 40 Abs(2) ASGG vertreten wird. Andernfalls wäre zu befürchtetll' 
daß der Anreiz zu mutwilliger Prozeßführung relativ groß wird, tdia 
auf Seiten der klagenden Partei k~um ein Rostenris1ko besteht, 
falls sie von nicht von einem Rechtsanwalt vertreten wird, was11n 
arbeitsgerichtlichen Verfahren zumindest in der ersten Instanz #~ur 
selten ~er Fall ist. I~ .' 

Dem Präsidium des Nat~onalrat~s wurden unter einem 25 AUSfertidun-
r' I ~ 

gen der bo. Stellungnahme übermittelt. 
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